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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Bedienen der hydraulischen Werkstattpresse zum Ansetzen bzw. Abziehen von Lagern, Ausrichtarbeiten.
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	OENormen: * Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), insbes. §§ 15, 41-46, 57     
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	Hinweis: §4 (2) 1 und 2
	Hinweis: § 6 (1) 7 KJBG-VO Stanzen und Pressen mit Handbeschickung oder Handentnahme, deren im Fertigungsvorgang bewegliche Teile einen Hub von mehr als 6 mm haben können;
	Hinweis: § 6 (1) 7 KJBG-VO Stanzen und Pressen mit Handbeschickung oder Handentnahme, deren im Fertigungsvorgang bewegliche Teile einen Hub von mehr als 6 mm haben können;
Erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, mit Gefahrenunterweisung im Rahmen des Berufsschulunterrichts nach zwölf Monaten, unter Aufsicht;
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	Hinweis: § 25 (6) AM-VO
Bei Verwendung von Pressen und Stanzen sind wirksame Vorkehrungen gegen Quetschgefahren für die ArbeitnehmerInnen zu treffen. Ein Hineinlangen in den gefährlichen Teil des Stempelweges während des Stempelniedergangs ist zu verhindern. Einstellarbeiten und Änderungen, die die Schutzeinrichtungen in ihrer Wirkung beeinträchtigen können, dürfen nur von geeigneten fachkundigen Personen vorgenommen werden.
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	Gefährdung: Falsche Anwendung/Bedienung der Presse
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	Gefährdung: Mangelhaftes Arbeitsumfeld (stürzen, stolpern, ausrutschen)
	Massnahmen: * Bedienungsanleitung und Herstellerangaben lesen und beachten
* Nur für Tätigkeiten verwenden, für welche die Presse gebaut wurde und lt. Bedienungsanleitung bestimmt ist
* Arbeitnehmer in der sicheren Handhabung unterweisen

	Massnahmen: * Fußsicherheitsschalter in Kombination mit langsamer Schließgeschwindigkeit (max. 10mm/sec)
* Auslöseeinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung (Hebel, Taster, Fußschalter) stoppt automatisch beim loslassen
* Zweihandbedienung (diese ist bei einer Schließgeschwindigkeit über 10mm/sec jedenfalls erforderlich



	Massnahmen: * Für jeden Bediener eigene Auslöseeinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung oder Fußsicherheitsschalter
	Massnahmen: * Formschlüssige Werkzeugauflagen am Pressentisch und formschlüssige Aufnahmen für Werkstücke verwenden
	Massnahmen: * Aufstellungsort verändern (es darf keine Gefährdung anderer Arbeitnehmer durch wegfliegende Teile möglich sein)
* Montage von allseitiger Schutzverkleidung
	Massnahmen: * An allen Seiten feststehende/bewegliche trennende Schutzeinrichtung anbringen
* Standplatz während des Arbeitsvorganges beachten (seitlich, nicht vor dem Werkstück stehen)
* Gesichtsschutz, Schutzbrille verwenden
	Massnahmen: * Absicherung der Leitungen im Bedienbereich
* Vor der Verwendung der Presse Sichtkontrolle durchführen
* Bei Mängelfeststellung Arbeit sofort einstellen / Wartungs-, und Tauschintervalle einhalten

	Massnahmen: * Durch Seile, inklusive Umlenkrollen
* Winden mit Sperrklinken
* Mögliche Einzugstellen sichern
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	Massnahmen: * Manometer unbeschädigt und funktionsfähig
	Massnahmen: * Nicht in den Gefahrenbereich des niedergehenden Stempel greifen und Werkstücke während des Auslösevorgang nicht mit der Hand halten  
* Handschuhe nach EN 388 mit Schnittschutzstufe 3,4 oder C,D für scharfkantige Werkstücke

	Massnahmen: * Hebehilfen verwenden
* Sicherheitsschuhe verwenden
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* Flucht-, und Verkehrswege im Pressenbereich über die gesamte Breite benützbar halten
* Ausgetretenes Öl, Schmiermittel sofort binden/entfernen/entsorgen
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